
 
 

 
BETREUENDE GRUNDSCHULE  
FRÜHBETREUUNG 7:00 – 7:55 

Anmeldung für das Schuljahr ____________ ab dem Datum _______________ 
 
 
Name des Kindes: _____________________________________ Klasse _________ 
 
 Teilnahme täglich  
Teilnahme nur an folgenden Tagen:  Mo     Di     Mi     Do     Fr 
 
Begründung: 
  Alleinerziehend: Berufstätigkeit / Ausbildung  (Nachweis erforderlich) 
 Elternpaare: beide berufstätig     (Nachweise erforderlich) 
 Soziale Gründe / Härtefälle / Notfälle:  ________________________________________________ 
 
      ________________________________________________ 
  Sonstige Gründe / private Gründe 
 
Name Sorgeberechtigte: _________________________ Telefonnummern:______________________________ 
 
Ort, Datum, Unterschrift: ______________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 Die Betreuende Grundschule ist ein freiwilliges, 

limitiertes Betreuungsangebot des Schulträgers, auf 
das kein Rechtsanspruch besteht. 

 Die Kosten betragen 10,-€ / Monat für die 
Frühbetreuung, 10,-€ / Monat für die 
Mittagsbetreuung und 2,50€ / Monat für die 
Freitags-Mittags-Betreuung eines Ganztagskindes. 

 Sollte die Aufnahmekapazität überschritten werden, 
erfolgt die Vergabe der Plätze nach folgender Prioritätenliste: 1. Alleinerziehende berufstätig  –  2. 
Elternpaare beide berufstätig  –  3. Soziale Gründe / Härtefälle / Notfälle  –  4. Sonstige Gründe.  

 Bei fehlendem Nachweis der Berufstätigkeit (während der beantragten Betreuungszeit!) ist eine 
Weiterbearbeitung nicht möglich.  

 Eine Warteliste wird geführt. 
 Es besteht die Verpflichtung, der Schule Änderungen der Kriterien unaufgefordert mitzuteilen. 
 Der Träger / die Schule behält sich einen Ausschluss vor, wenn das Kind durch Fehlverhalten erheblich 

stört oder wenn Zahlungen ausbleiben. 
 Die Anmeldung muss bis zum 12.05. in der Schule eingegangen sein! 

 
 
Aufnahmeentscheidung der Schule: 
 
genehmigt abgelehnt Warteliste Begründung: _________________________________ 
 
Datum, Unterschrift: _______________________________   _________________________________ 
 

Rechtsgrundlage: Satzung über die Erhebung von 

Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der „Betreuenden 

Grundschule“ sowie der Kostenbeteiligung an der 

Mittagsverpflegung in den Grundschulen der 

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld vom 

08.07.2021. Die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der 

Betreuenden Grundschule werden für die Dauer des Schuljahres 

im Sinne des § 8 SchulG (12 Monate) auch in den Ferien 

erhoben. 


